
  
 

 

BAULEITPLANUNG DER STADT VOLKMARSEN,  
 

5. Änderung des Bebauungsplanes „Döngesbreite“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregun-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volkmarsen, den 05.09.2022 
 

  



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Fachdienst Umwelt  02.09.2022 
Deutsche Bahn AG – DB Immobilien 26.08.2022 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 10.08.2022 
Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement, Bad Arolsen 

 
12.08.2022 

Regierungspräsidium Kassel   
Dezernat 31.1 – Grundwasserschutz, Wasserversorgung 02.09.2022 

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr  

 
02.08.2022 

Direktion Bundesbereitschaftspolizei  04.08.2022 
Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung  02.09.2022 
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH 12.08.2022 
Nordhessischer Verkehrsverbund-NVV 03.08.2022 
Polizeipräsidium Nordhessen 08.08.2022 
Regierungspräsidium Kassel   
Dezernat 21.2 Regionalplanung Siedlungswesen 15.08.2022 
Dezernat 26 – Forsten, Jagd 09.08.2022 
Dezernat 31.3 - Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz  05.08.2022 
Dezernat 31.5 - Kommunales und industrielles Abwasser, Ge  
                        wässergüte, wassergefährdende Stoffe 

 
12.08.2022 

Dezernat 34 - Bergaufsicht 02.08.2022 
 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst Bauen 
Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz  
Fachdienst Landwirtschaft  
Amt für Bodenmanagement Korbach 
Bodenverband Waldeck-Frankenberg   
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V.  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas etc., Referat 226 Richtfunk  
BUND Landesverband Hessen e.V.  
Bund für Umwelt und Naturschutz – Kreisverband Waldeck-Frankenberg 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
Deutsche Telekom Technik GmbH Technik NL Südwest  
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 
Öffentlicher Personennahverkehr 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Landesamt für Denkmalpflege Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Landesamt für Denkmalpflege Archäologie und Paläontologische Denkmalpflege  
Landesjagdverb. Hessen e.V.  
Landesverband Hessen für Obstbau, Garten und Landschaftspflege e.V. 
NABU Ortsgruppe Volkmarsen 
Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Hessen e.V.  
Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 27 – Naturschutz und Landschaftspflege 
Schutzgem. Deutscher Wald – Landesverband Hessen e.V.  
TenneT TSO GmbH stromübertragungs gmbH 
Twiste Copper GmbH 
Verband Hessischer Fischer  
Vodafone Hessen GmbH & Co. KG 
Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
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2. 

 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst Umwelt vom 02.09.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung, auch die Betroffenheit des Schutzgebietes für den „Brunnen Engels-
grund“ zu übernehmen, wird entsprochen.   
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Zuständigkeit für die Entwässerung des Plangebietes bei der 
Oberen Wasserbehörde liegt, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 

 

 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 

 
 
Die Aussage, dass für den Bereich oberirdische Gewässer keine Bedenken bestehen, 
wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung, dass die durch einen zusätzlichen räumlichen Geltungsbereich festge-
setzten Ausgleichsmaßnahmen bisher nicht umgesetzt wurden, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Erläuterung: 
Die Kompensation des ursprünglichen Eingriffs ist kein Gegenstand dieses Bauleitplanver-
fahrens. Der Magistrat der Stadt Volkmarsen wird die Umsetzung der Kompensationsmaß-
nahmen prüfen und die Defizite bei der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen aufarbeiten. 
Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden auch die Schutzziele des § 1 BBodenSchG 
und des § 1 HAltBodSchG berücksichtigt.  
 
Der Anregung, den bodenfunktionalen Zustand vor und nach dem Eingriff zu verglei-
chen bzw. eine gesonderte Ermittlung des Kompensationsbedarfs durchzuführen , wird 
nicht entsprochen.  
 
Erläuterung: 
Die Stadt Volkmarsen ist dazu verpflichtet die Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe in 
Natur und Landschaft des ursprünglichen Bebauungsplanes durchzuführen. Die festgestell-
ten Defizite bei der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen wurden erkannt und werden zeit-
nah aufgearbeitet. Durch die verfahrensgegenständliche Änderung des Bebauungsplanes 
wird keine zusätzliche Bodenversiegelung ausge löst. Daher sind keine zusätzlichen Kom- 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pensationsmaßnahmen erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen, zur Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes, der Aufnahme von 
textlichen Festsetzungen zum Schutz des Mutterbodens gem. § 202 BauGB wird nicht 
entsprochen. 
 
Erläuterung: 
Bei dem Verfahren handelt es sich um die Änderung eines bestehenden Bebauungsplanes. 
Die Flächen des bisher unbebauten Gewerbegebietes waren bereits bebaut und wurden 
nach den anerkannten Regeln der Technik rückgebaut. Der ursprüngliche Mutterboden ist 
durch die damaligen Baumaßnahmen in weiten Teilen bereits abgetragen. Im Bereich der 
bisher nicht bebauten Flächen ändert sich das Maß der baulichen Nutzung nicht. Durch das 
bestehende Gewerbegebiet und der weiterhin bestehenden Entwicklungsabsicht wird die 
Inanspruchnahme dieser Konversionsflächen Vorrang gegenüber bisher unbebauten Grund-
stücken im Außenbereich (Zersiedelung) gegeben.  
 
Die Konfliktbewältigung in Form eines zu erstellenden Bodenschutzkonzeptes kann auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung nicht abschließend geklärt werden. Deshalb wird 
diese auf die Ebene des Baugenehmigungsverfahrens transferiert. Die Stadt Volkmarsen 
richtet sich bei dem Maß der Konkretisierung der Fest setzungen des verbindlichen Bauleit-
planes nach dem, was nach den örtlichen Verhältnissen und Planungszielen für die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Daher wird der Bebauungsplan als ein 
angebotsschaffender Bauleitplan aufgestellt, bei dem die konkrete Ausführung der Planung 
nicht abschließend festgesetzt wird.  Es wird eine Festsetzung aufgenommen, die festlegt,  
dass vor Beginn der Bauarbeiten ein Bodenmanagement für das konkrete Vorhaben mit dem 
Landkreis Waldeck-Frankenberg, Fachdienst Umwelt, Wasser- und Bodenschutz abzustim-
men ist und das anfallende schadstofffreie Bodenmaterial am Anfallort einer Wiederverwer-
tung zuzuführen ist.  

  



 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

 

 
 
 
 
 
 
Der Anregung, die unterhalb der Signatur „Flächen mit Bindung für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ liegenden Flächen als Grünflä-
chen festzusetzen, wird nicht entsprochen.  
 
Erläuterung: 
Eine Änderung der Festsetzung würde sich grundsätzlich nachteilig auf die Bebaubarkeit 
der Grundstücke auswirken. Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche 
des Baugrundstücks maßgebend. Dieses wird durch das Baugebiet (Gewerbegebiet) def i-
niert, Grünflächen sind demnach kein Gegenstand des Baugebietes. Da die Flächen bereits 
bebaut sind, wurden diese im Rahmen des Vollzugs des Bebauungsplanes als anteilig zu 
begrünender Bereich ausgebildet. Eine Festsetzung der mit der Signatur überlagerte n Be-
reiche als Grünfläche würde nunmehr die Bebaubarkeit weitere einschränken. Bei weiteren 
Bebauungen müssten auch weitere Bereiche als anteilig zu begrünende Bereiche ausgebil-
det werden. 
 
Der Hinweis, dass die Stadt Volkmarsen als Trägerin der Bauleitpla nung die Verant-
wortung für die Umsetzung der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen trägt, wird 
zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr  vom 
02.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Belange der Bundeswehr berührt werden, jedoch nicht beein-
trächtigt werden, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Deutsche Bahn AG – DB Immobilien vom 26.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass im Bereich „Oberer Zollstock“ die Errichtung einer Funkstation 
vorgesehen ist, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung: 
Der bestehende Bebauungsplan setzt Flächen für öffentliche Straßenverkehrsflächen in ei-
ner Breite von ca. 7,0 Meter fest. Diese Festsetzung bleibt für den Teilbereich in gleicher 
Form erhalten. Ein Ausbau der bereits asphaltierten Verkehrsfläche ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht beabsichtigt.  
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3. 
 
 
4. 
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3. 
 
 
4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung, den Abzweig der Seitenwege außerhalb des 27 Meter Bereichs des 
Bahnübergangs zu verlegen, wurde durch planzeichnerische Festsetzung entspro-
chen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung, dass Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke in jedem Falle der engen 
Abstimmung mit der DB Netz AG bedürfen, wird nachrichtlich übernommen.  
 
Die Aussage, dass die allgemein geltenden Abstandsflächen nach Landesbauordnung 
sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche Bestimmungen einzuhalten sind, 
wird zur Kenntnis genommen.  

  



5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Anregungen und Hinweise wurden bereits nachrichtlich übernommen und sind Ge-
genstand des Planteils der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Döngesbreite“ . 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Direktion Bundesbereitschaftspolizei vom 04.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Belange der Direktion Bundesbereitschaftspolizei nicht berührt 
werden, wird zur Kenntnis genommen.  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

 

EWF Energie Waldeck-Frankenberg GmbH vom 10.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die mit Schreiben vom 30.05.2022 geforderten zusätzlichen Tra-
fostationen mit entsprechendem Planzeichen übernommen wurden, wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die Aussage, dass Erweiterungen des Versorgungsnetzes weiterhin erforderlich sind, 
wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung ist redaktionell anzupassen.  
 
 
 
Die Aussage, dass bei der Sicherung des Leitungsrechts Musterverträge der Energie -
Waldeck Frankenberg GmbH zu verwenden sind und diese seitens des Energieversor-
gers zur Verfügung gestellt werden, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
2. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 

Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement Bad Arolsen vom 12.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass der Straßenbaulastträger auf die Stellungnahme vom 07.06.2022, 
Az.: 34c2 – 2022-028209 – BV 10.3 DA, verweist, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung: 
Die Berücksichtigung über die in der Stellungnahme vom 07.06.2022 vorgetragenen Anre-
gungen und Bedenken wurde dem Straßenbaulastträger mit Schreiben vom 25.07.2022 zu-
gesandt.  
 
Die Aussage, dass keine weiteren Einwendungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorge-
tragen werden, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung vom 02.09.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Interessen der gewerblichen Wirtschaft nicht nachteilig berührt 
werden, wird zur Kenntnis genommen. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 

 

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH vom 12.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Interessen der terranets bw GmbH durch die Planungen nicht 
betroffen sind, wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Die Aussage, dass sich im Bereich Versorgungsanlagen anderer Unternehmen liegen 
können, wird zur Kenntnis genommen.  
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1. 
 
 
 

 

Nordhessischer Verkehrsverbund NVV vom 03.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) keine Anmerkung zu 
den Entwicklungsabsichten der Stadt Volkmarsen hat, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 

 

Polizeipräsidium Nordhessen 
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg vom 08.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass aus verkehrspolizeilicher Sicht keine Bedenken gegen die Durch-
führung des Vorhabens in der geplanten Form bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
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1. 
 
 
 

 

Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 26 – Forsten, Jagd vom 09.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass gegen die Planung keine forstrechtlichen Bedenken bestehen, wird 
zur Kenntnis genommen. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 

 

Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 31.1 – Grundwasserschutz, Wasserversorgung vom 02.09.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass sich der Geltungsbereich in den Wasserschutzgebieten „Tiefbrun-
nen (TB) Engelsgrund“ und „Tiefbrunnen (TB) Kleiner Tentenberg“ befindet, wird zur 
Kenntnis genommen.  
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass sich die Wasserschutzgebiete in einem Änderungs -/Neufestset-
zungsverfahren, mit dem Ziel ein gemeinsames neues Wasserschutzgebiet zu Gunsten 
des Zweckverbandes Kommunale Betriebe Nordwaldeck festzusetzen, befinden, wird 
zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Regelungen der bestehenden Schutzgebietsverordnungen gel-
ten und die dort aufgeführten Ver- und Gebotstatbestände grundsätzlich zu beachten 
und einzuhalten sind, wird zur Kenntnis genommen.  
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5. 
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5. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung, die textliche Festsetzung zur Gestaltung der Stellplatzanlagen mit was-
serdurchlässigen Belägen zu entfernen, wird entsprochen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung, die Unterlagen entsprechend der Schutzgebietsbetroffenheit zu ergän-
zen, wird entsprochen.  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 

 

Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 31.3 – Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz vom 05.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass gegen die Planung keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 

 

Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 31.5 – Kommunales und industrielles Abwasser, Gewässergüte, wassergefähr-
dende Stoffe vom 12.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 

 

Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 34 - Bergaufsicht vom 02.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass gegen die Änderung des Bebauungsplanes keine Einwände vorge-
tragen werden, wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

  



 

 
BETEILIGUNG DER NACHBARGEMEINDEN  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
 

Magistrat der Stadt Bad Arolsen 31.08.2022 
Magistrat der Stadt Diemelstadt  02.08.2022 
  

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Bürgermister der Hansestadt Warburg 
Gemeindevorstand der Gemeinde Breuna 
Magistrat der Stadt Wolfhagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Der Magistrat der Stadt Bad Arolsen vom 31.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Belange betroffen sind, wird zur Kenntnis genommen.   

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

Der Magistrat der Stadt Diemelstadt  vom 02.08.2022 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Belange betroffen sind, wird zur Kenntnis genommen.  

  



BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
[Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  
  
  
  
  

 
 

 

 
 

 

 




